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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Die Unterscheidung in sogenannte «harte» und «weiche» Drogen, von der weder die
Betäubungsmittelkommission in ihren Empfehlungen von 1989 noch der Bundesrat in
seinem Massnahmenpaket etwas wissen wollte, fand im Bundesgericht Gehör. Entgegen
seinen Ausführungen von 1983, wo es die Grenze zum schweren Fall von Widerhandlung
gegen das BetmG bei 4 kg Haschisch festgelegt hatte, entschied es nun, dass
mengenmässig beim Handel mit Cannabis kein schwerer Fall mehr möglich sei. Es
bestätigte Haschisch damit, im Gegensatz etwa zu Heroin, nicht dazu geeignet zu sein,
die Gesundheit vieler Menschen ernsthaft zu gefährden. Die Lausanner Richter kamen
aufgrund neuester Untersuchungen auch zu der in Drogenfachkreisen schon lange
vertretenen Ansicht, dass Cannabis keine Einstiegsdroge und kaum gefährlicher als
Alkohol sei. Dies bedeutet aber nicht, dass das Bundesgericht eine Entkriminalisierung
des Handels mit Cannabis (und somit auch des Besitzes und Konsums) vorgenommen
hätte; der Entscheid des Bundesgerichts bezieht sich nur auf das Strafmass. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 08.11.1991
MARIANNE BENTELI

Mit Basel-Stadt musste erstmals ein Kanton für die Einwirkungen eines Fixerraumes
auf die Umgebung gradstehen und den Geschädigten Schadenersatz zahlen. Die
Anwohner eines zwischen 1991 und 1993 betriebenen Gassenzimmers erreichten vor
Bundesgericht, dass ihnen ein Teil der von ihnen ergriffenen Abwehr- und
Schutzmassnahmen von der öffentlichen Hand rückerstattet werden musste. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.12.1993
MARIANNE BENTELI

In den letzten Jahren hat die Hanfproduktion in der Schweiz stark zugenommen.
Mittlerweile existieren über hundert Verkaufsgeschäfte, die Hanfhaltiges anbieten,
darunter auch rauchfähiges Cannabis. Nachdem die Behörden lange ein Auge
zugedrückt hatten, griffen sie nun in mehreren Kantonen ein und erstatteten Anzeige
gegen Produzenten und Geschäftsinhaber. Erste Verurteilungen fanden statt. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 28.03.1998
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgerichtes befasste sich in zwei Leitentscheiden mit der Modedroge Ecstasy.
Gleich wie 1991 bei Cannabis entschied es, für die Bestrafung des Handels mit Ecstasy
könne keine mengenmässige Definition vorgenommen werden. Ecstasy sei zwar
”keinesfalls eine harmlose Substanz”, doch sei es nicht geeignet, die körperliche oder
seelische Gesundheit vieler Menschen in eine naheliegende und ernsthafte Gefahr zu
bringen. Das Gefahrenpotential von Ecstasy liege unter jenem der ”harten” Drogen wie
Heroin und Kokain, allerdings aber auch über jenem von Cannabis. Der banden- oder
gewerbsmässige Handel mit Ecstasy könne allerdings durchaus als schweres Vergehen
betrachtet werden. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 16.06.1999
MARIANNE BENTELI

Das im Jahr 2000 im Kanton Genf erlassene Verbot jeglicher von öffentlichem Grund
aus sichtbarer Plakatwerbung für Tabak und mehr als 15-prozentige Alkoholika
verstösst weder gegen übergeordnetes Bundesrecht noch gegen Bestimmungen in der
Bundesverfassung. Dies ging aus einem Urteil des Bundesgerichtes hervor, in dem eine
aus Kreisen der Werbe-, Tabak- und Alkoholwirtschaft stammende staatsrechtliche
Beschwerde abgewiesen wurde. (Zur Lockerung des Alkoholwerbeverbots bei den
privaten TV-Sendern siehe hier). 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.07.2002
MARIANNE BENTELI

Le Tribunal fédéral a estimé que la dépendance à la cigarette peut être une maladie
sous certaines conditions et donc que les médicaments faisant office de substituts
nicotiniques ou permettant de lutter contre cette dépendance doivent être
remboursés par les caisses-maladie. Il donne ainsi raison à une entreprise
pharmaceutique qui avait été déboutée par l’office fédéral de la santé publique
(OFAS). 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.08.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Im Juli 2019 gab ein Entscheid des Bundesgerichts über den Besitz von Cannabis bei
Jugendlichen zu reden. Es sprach einen 16-Jährigen aus Winterthur, der mit 1.4 Gramm
Marihuana erwischt worden war, frei und hob damit einen Strafbefehl und einen
Verweis der Jugendstrafanwaltschaft auf. Damit machte das Bundesgericht klar, dass
von der 2012 vorgenommenen Änderung des BetmG, die es Erwachsenen erlaubt, 10
Gramm Cannabis straffrei auf sich zu tragen, und sie beim Konsumieren nur noch mit
einer Ordnungsbusse statt mit einer Strafuntersuchung zu bestrafen, ersterer Teil auch
für Teenager gelten soll. Dies obwohl der Bundesrat in der Medienmitteilung zum
Inkrafttreten der Revision Folgendes geschrieben hatte: «Für Jugendliche, die
Cannabis konsumieren, gilt diese Gesetzesrevision nicht. Sie werden weiterhin in einem
ordentlichen Verfahren nach der Jugendstrafprozessordnung beurteilt.» Der Konsum
der Droge durch Minderjährige wird allerdings immer noch strafrechtlich verfolgt. 
Nicht zufrieden mit dem Urteil zeigten sich Andrea Geissbühler (svp, BE) und Thomas de
Courten (svp, BL). Das Gericht habe sich über den Willen des Parlaments hinweggesetzt,
welches lediglich eine Lockerung für Volljährige beabsichtigte, so Geissbühler. Weiter
warf sie dem Bundesgericht Naivität vor. De Courten liess verlauten, dass niemand im
Besitz von Cannabis sei, «um es sich unter das Kopfkissen zu legen». Der SVP-Politiker
und seine Parteikollegin beabsichtigen beide, politische Vorstösse zu lancieren, um das
Gesetz zu verbessern. Da der Bundesrat einen Experimentierartikel zur Cannabisabgabe
einführen wollte, war das BetmG zum Zeitpunkt des Urteils ohnehin in Revision. Die
Oberjugendanwaltschaft Zürich, deren Urteil an das Bundesgericht weitergezogen
worden war, bedauerte den Entscheid des Bundesgerichts, da man sich aus Sicht des
Jugendschutzes einen anderen Ausgang erhofft habe. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.07.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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